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 Der Grosse Gemeinderat von Langnau i.E. er-
lässt gestützt auf 
 
- die Verfassung vom 10. Juni 2001 
- das Reglement über die Organisation der 

Kommissionen und der Gemeindeverwaltung 
vom 20. August 2001 

- das Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über 
den Schutz der Gewässer 

- die Gewässerschutzverordnung des Bundes 
vom 28. Oktober 1998 

- das kantonale Gewässerschutzgesetz vom 
11. November 1996 

- die kantonale Gewässerschutzverordnung vom 
24. März 1999 

- das kantonale Wasserversorgungsgesetz vom 
11. November 1996 

- die kantonale Wasserversorgungsverordnung 
vom 17. Oktober 2001 

- das kantonale Baugesetz vom 9. Juni 1985 
- das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege 

vom 23. Mai 1989 
 
folgendes 
 

 Wasserversorgungs-
reglement (WVR) 
 
 

I. Allgemeines 
 

 
 
Wasserversorgung  
als Gemeindeaufgabe 

Art. 1 
 
1Die Gemeinde besorgt die Versorgung mit 
Trink- und Brauchwasser sowie den Hydranten-
löschschutz auf dem ganzen Gemeindegebiet1. 
 
2Sie stellt die Trinkwasserversorgung in Notla-
gen sicher2. 
 
 

 
 
Versorgung von Dritten 

Art. 2 
 
Die Gemeinde kann die Versorgung von Dritten 
vertraglich übernehmen. 
 

                                                
1
 Art. 6 WVG; i.V.m. Art. 21 Abs. 3 FFG 

2
 Art. 25 ff WVG 
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 II. Projektierung und Erstellung der  
Wasserversorgung 

 
 
 
1. Öffentliche Anlagen 
1.1 Definitionen 

Art. 3 
 
1Als öffentliche Anlagen der Wasserversorgung 
gelten 
- in der Bauzone die Anlagen der Basis- und 

Detailerschliessung; 
- ausserhalb der Bauzone die Anlagen in ge-

schlossenen Siedlungsgebieten, welche Ba-
sis- oder Detailerschliessungsfunktion haben3. 

 
2Als Anlagen der Wasserversorgung gelten die 
Leitungen, Hydranten und alle der Wasserver-
sorgung und dem Hydrantenlöschschutz durch 
die Gemeinde unmittelbar dienenden Anlagen 
(Absperrschieber, Wasserzähler, etc.). 
 
3Öffentliche Wasserversorgungsanlagen stehen 
im Eigentum der Gemeinde. 
 
 

 
 
1.2 Planung, Projektierung 
und Erstellung 
a) Zuständigkeit 

Art. 4 
 
1Die Gemeinde plant, projektiert und erstellt die 
öffentlichen Anlagen der Wasserversorgung4. 
 
2Den Zeitpunkt der Erschliessung bestimmt sie 
nach dem Erschliessungsprogramm5, solange 
ein solches fehlt nach pflichtgemässem Ermes-
sen. 
 
3Sie kann die Projektierung und Erstellung  
der öffentlichen Anlagen der Wasserversor- 
gung bauwilligen Grundeigentümerinnen und  
-eigentümern übertragen. 
 
 

 
 
b) Planungsgrundlage 

Art. 5 
 
Die Wasserversorgung des Gemeindegebietes 
richtet sich nach der generellen Wasserversor-
gungsplanung (GWP)6. 

                                                
3
 Art. 9 Abs. 1 WVG; als Siedlungsgebiete gelten grössere Siedlungen oder Gruppen von mind. 

5 ständig bewohnten Gebäuden, die in der Regel nicht mehr als 100 m voneinander entfernt sind; 
vgl. Art. 9 KGV 

4
 Art. 108 BauG 

5
 Art. 108 Abs. 3 BauG  

6
 Art. 18 Abs. 1 und 2 WVG 
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c) Schutzzonen 

Art. 6 
 
Die Gemeinde scheidet für ihre genutzten Quell- 
und Grundwasserfassungen Schutzzonen aus7. 
Die Schutzzonen sind im Zonenplan der Ge-
meinde orientierungshalber eingetragen. 
 
 

 
 
1.3 Eigentumsbeschrän-
kungen 

Art. 7 
 
1Die Gemeinde erwirbt und sichert die für die 
Erstellung der öffentlichen Anlagen der Wasser-
versorgung erforderlichen Eigentumsrechte und 
Durchleitungsrechte im Verfahren für Überbau-
ungsordnungen8 oder mit Dienstbarkeiten9. 
 
2Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über 
Sicherung von Eigentumsbeschränkungen un-
tergeordneter Bedeutung10. 
 
 

 
 
1.4 Schutz der öffentlichen 
Anlagen der Wasserver-
sorgung 

Art. 8 
 
1Bauten haben gegenüber bestehenden öffentli-
chen Anlagen der Wasserversorgung einen Ab-
stand von 4 m einzuhalten. 
 
2Die Gemeinde kann im Einzelfall  
- den Abstand angemessen erhöhen, wenn es 

die Sicherheit der Anlage erfordert; 
- den Abstand angemessen verkürzen oder 

das Überbauen einer Leitung gestatten, 
wenn sachliche Gründe vorliegen und der 
Unterhalt und die Erneuerung der Anlage der 
Wasserversorgung gewährleistet bleibt. 

 
3Vorbehalten bleiben abweichende Regelungen 
in Überbauungsordnungen. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7
 Art. 20 Abs. 1 WVG; Art. 19 ff GschG; Art. 29 ff GschV 

8
 Art. 21 WNG und Art. 88 ff und 127 ff BauG 

9
 Art. 730 ff ZGB 

10
 Art. 137 f BauG; z.B. für das Aufstellen von Hydranten auf fremden Grund oder das Einlegen von 

Leitungen in das für den Bau von Strassen ausgeschiedene Land 
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1.5 Verlegung von öffentli-
chen Wasserleitungen 

Art. 9 
 
1Ist der Standort von öffentlichen Anlagen der 
Wasserversorgung in einer Überbauungsord-
nung gesichert, ist eine Verlegung nur zulässig, 
wenn eine technisch einwandfreie Lösung mög-
lich ist und die Überbauungsordnung angepasst 
wird11. 
 
2Wer um die Verlegung ersucht, trägt die Kos-
ten. 
 
3Ist der Standort der öffentlichen Anlagen der 
Wasserversorgung privatrechtlich gesichert, 
richten sich Verlegung und Kostenfolgen nach 
den vertraglichen Abreden, subsidiär nach den 
gesetzlichen Regelungen12. 
 
 

 
 
 
2. Private Anlagen der 
Wasserversorgung 
2.1 Hausanschlüsse 

Art. 10 
 
1Hausanschlüsse verbinden ab dem Absperr-
schieber und bis zum Wasserzähler ein Gebäu-
de oder eine zusammengehörende Gebäude-
gruppe mit dem öffentlichen Wasserversor-
gungsnetz. 
 
2Als zusammengehörende Gebäudegruppe gilt  
- eine Gebäudegruppe bestehend aus gemein-

sam gebauten Mehr- oder Einfamilienhäusern; 
- eine Gruppe von baulich und funktional zu-

sammen gehörenden Gebäuden. 
 

3Sie stehen im Privateigentum. 
 
 

 
 
2.2 Hausinstallationen 

Art. 11 
 
Als Hausinstallationen gelten alle Leitungen und 
Einrichtungen im Gebäudeinnern nach dem 
Wasserzähler. 
 
 
 

                                                
11

 Erfordern Bauarbeiten an einer öffentlichen Strasse die Verlegung einer Wasserleitung, gehen die 
Kosten zu Laster der Leitungseigentümerin oder des Leitungseigentümers. Verursacht die Rück-
sichtnahme auf Wasserleitungen beim Bau oder Unterhalt von öffentlichen Strassen Mehrkosten, 
sind diese von der Leitungseigentümerin oder vom Leitungseigentümer zu tragen (Art. 69 Abs. 3 
und 4 Strassengesetz, SG; BSG 732.11) 

12
 Art. 693 und 742 Abs. 3 ZGB 
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2.3 Durchleitungsrechte 
a) Grundsatz 

Art. 12 
 
Der Erwerb von Durchleitungsrechten ist Sache 
der Grundeigentümerinnen und -eigentümer13. 
 
 

 
 
b) Koordinationspflicht 

Art. 13 
 
Benachbarte Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer haben ihre Anlagen der Was-
serversorgung aufeinander abzustimmen und, 
soweit nötig, gemeinsam zu erstellen14. 
 
 

 
 
3. Erstellung der Anlagen 
der Wasserversorgung 
a) Bewilligungspflicht 

Art. 14 
 
1Die Erstellung öffentlicher oder privater Anla-
gen der Wasserversorgung bedarf einer als 
Baubewilligung geltenden Überbauungsordnung 
oder einer Baubewilligung15. 
 
2Unterirdische Leitungen für Hausanschlüsse 
sind davon ausgenommen16. 
 
3Hausanschlüsse bedürfen einer Bewilligung der 
Gemeinde. 
 
 

 
 
 
b) Technische Anforde-
rungen 

Art. 15 
 
1Öffentliche und private Anlagen der Wasser-
versorgung sind durch qualifizierte Fachleute 
und nach den anerkannten Regeln der Technik 
zu erstellen17. 
 
2Der Hydrantenlöschschutz ist nach den Anfor-
derungen der Gebäudeversicherung des Kan-
tons Bern (GVB) zu erstellen. 
 
3Wasserleitungen dürfen nicht für die Erdung 
von elektrischen Anlagen benützt werden. 
 
 

                                                
13

 vgl. Durchleitungsrecht nach Art. 691 ff ZGB oder Dienstbarkeiten nach Art. 730 ff ZGB 
14

 Art. 7 Abs. 4 BauG 
15

 Art. 6 Abs. 1 Bst. q im Umkehrschluss i.V. mit Art. 4 Baubewilligungsdekret, BewD; BSG 725.1, in 
der Fassung vom 28. Januar 2009, in Kraft treten voraussichtlich per 01.09.2009 

16
 Art. 6 Abs. 1 Bst. g BewD in der Fassung vom 28. Januar 2009 

17
 Als anerkannte Regeln der Technik gelten insbesondere die Normen des schweizerischen Vereins 

des Gas- und Wasserfaches, SVGW 
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4. Baukontrollen 

Art. 16 
 
1Die Gemeinde kontrolliert während und nach 
der Ausführung bewilligter Bauvorhaben die 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der 
mit der Anschlussbewilligung verbundenen Auf-
lagen. 
 
2Sie kontrolliert insbesondere, ob eine Dich-
teprüfung der Hausanschlussleitung durchge-
führt wurde. 
 
3Sie erstellt ein Protokoll über die Schlussab-
nahme. 
 
 

 
 
Kataster 

Art. 17 
 
1Die Gemeinde erfasst alle öffentlichen sowie 
neuen und, soweit erforderlich, auch bestehen-
de privaten Anlagen der Wasserversorgung. 
 
2Sie führt einen Leitungskataster. 
 
 

 III. Grundsätze der Wasserverteilung 
 

 
 
Wasserabgabe 
a) Menge 

Art. 18 
 
1Die Gemeinde gibt in ihrem Versorgungsgebiet 
dauernd Trink- und Brauchwasser in ausrei-
chender Menge ab. 
 
2Die Wasserabgabe kann vorübergehend einge-
schränkt oder unterbrochen werden: 
a) bei Wasserknappheit; 
b) bei Unterhalts- und Reparaturarbeiten; 
c) bei Betriebsstörungen; 
d) in Notlagen oder im Brandfall. 
 
3Ausser in Brandfällen hat die Wasserabgabe 
für häusliche und für unverzichtbare betriebliche 
Zwecke Vorrang. 
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b) Qualität 

Art. 19 
 
1Die Qualität des Trinkwassers hat den Anforde-
rungen der Lebensmittelgesetzgebung zu ent-
sprechen18. 
 
2Sie muss besonderen Anforderungen (z.B. Här-
te und Salzgehalt) oder technischen Bedingun-
gen (Prozesswasser) nicht genügen. 
 
 

 
 

c) Betriebsdruck 

Art. 20 
 
1Der Betriebsdruck hat bei neuen Anlagen den 
Anforderungen an den häuslichen Gebrauch 
und an den Hydrantenlöschschutz zu genügen. 
 
2Davon ausgenommen sind Hochhäuser und 
einzelne hochgelegene Liegenschaften19. 
 
 

 
 

Wasseranschluss 

Art. 21 
 
1Je Gebäude oder zusammengehörende Ge-
bäudegruppe20 ist ein einziger Hausanschluss 
zu erstellen. 
 
2Die Gemeinde legt den Anschlusspunkt fest. 
 
 

 
 

Wasserzähler 
a) Grundsatz 

Art. 22 
 
1Je Gebäude wird in der Regel ein einziger 
Wasserzähler eingebaut. 
 
2Bei verdichteter Bauweise (Doppel- und Rei-
heneinfamilienhäuser, Atrium- und Terrassen-
häuser) ist für jede Einheit ein Wasserzähler 
einzubauen. 
 
3Nebenzähler können eingebaut werden für die 
Messung 
- von Wasser aus landwirtschaftlichen und ge-

werblichen Betrieben, welches nicht in die 
Schmutzwasserkanalisation eingeleitet wird;  

- Wasser, dessen Verwendung Abwasser er-
zeugt, welches besonders behandelt werden 
muss. 

                                                
18

 Art. 8 Abs. 1 WVG 
19

 Art. 8 Abs. 2 WVG 
20

 s. Art. 10 WVR 
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b) Einbau und Standort 

Art. 23 
 
1Die Wasserzähler werden von der Gemeinde 
geliefert und durch die Wasserbezügerinnen  
oder -bezüger auf eigene Kosten installiert. Sie 
bleiben im Eigentum der Gemeinde und werden 
von ihr unterhalten. 
 
2Die Gemeinde bestimmt den Standort des 
Wasserzählers unter Berücksichtigung der Be-
dürfnisse der Gebäudeeigentümerinnen oder  
-eigentümer. 
 
3Der Wasserzähler muss jederzeit leicht zu-
gänglich sein. 
 
 

 IV. Grundsätze des Wasserbezuges 
 

 
 
Wasserbezugspflicht 

Art. 24 
 
1Im Versorgungsgebiet muss Trink- und 
Brauchwasser, soweit es Trinkwasserqualität 
aufweisen muss, von der Gemeinde bezogen 
werden. 
 
2Ist ein Bezug von der Wasserversorgung der 
Gemeinde zweckmässig und zumutbar, sind 
neue Bezüge aus anderen Wasserversorgungen 
unzulässig. 
 
3Von der Bezugspflicht ausgenommen wird, wer 
im Zeitpunkt der Erschliessung über Wasserver-
sorgungsanlagen verfügt, welche genügend, 
den Anforderungen der Lebensmittelgesetzge-
bung entsprechendes Trinkwasser liefern. 
 
 

 
 
Bewilligungspflicht 

Art. 25 
 
1Eine Bewilligung ist erforderlich für 
- den Betrieb von Löschposten, Kühl- und Kli-

maanlagen; 
- vorübergehende Wasserbezüge aus Hydran-

ten;  
- die Wasserabgabe an Dritte, Miet- und Pacht-

verhältnisse ausgenommen; 
- der zeitweise Bezug von Wasser zu Bau- und 

anderen Zwecken. 
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2Die Gesuche sind der Gemeinde mit allen 
zweckdienlichen Unterlagen einzureichen. 
 
 

 
 
Handänderungen 

Art. 26 
 
Die bisherigen Grundeigentümerinnen und  
-eigentümer melden der Gemeinde Handände-
rungen schriftlich innert 10 Tagen. 
 
 

 
 
Ende des Wasserbezuges 

Art. 27 
 
1Benötigen Bauten und Anlagen kein Wasser 
mehr, teilen dies die Grundeigentümerinnen und 
-eigentümer der Gemeinde schriftlich mit. 
 
2Die Kosten für die Abtrennung der Hausan-
schlüsse tragen die Gebäudeeigentümerinnen 
und -eigentümer. 
 
 

 V. Betrieb und Unterhalt 
 

 
 
Öffentliche Anlagen 

Art. 28 
 
1Die Gemeinde hält die Anlagen der Wasserver-
sorgung in betriebssicherem Zustand21. 
 
2Sie sorgt für einen sparsamen Wasserver-
brauch22. 
 

 
 
 
Wasseruhren 
a) Unterhalt 

Art. 29 
 
Die Gemeinde revidiert die Wasserzähler perio-
disch auf ihre Kosten. 
 

 
 
 
b) Störungen / Mängel 

Art. 30 
 
1Die Grundeigentümerinnen und -eigentümer 
können jederzeit die Behebung von Störungen 
und Mängel auf Kosten der Gemeinde verlan-
gen. 
 
2Als mangelhaft gilt eine Zählerangabe von 
+ 5 % bei 10 % Nennleistung. 

                                                
21

 Art. 24 Abs. 1 WVG 
22

 Art. 24 Abs. 3 WVG 
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Informations-, Betretungs- 
und Kontrollrecht 

Art. 31 
 
Die Gemeinde ist befugt, alle zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Informationen zu ver-
langen, Grundstücke und Bauten zu betreten 
und die Anlagen der Wasserversorgung zu kon-
trollieren sowie die Wasserzähler abzulesen. 
 
 

 VI. Finanzierung 
 

 
 
1. Öffentliche Wasserver-
sorgung 
1.1 Grundsatz 

Art. 32 
 
1Die öffentliche Wasserversorgung ist eine spe-
zialfinanzierte Aufgabe23. 
 
2Sie muss finanziell selbsttragend sein24. 
 
3Die Gemeinde finanziert diese Aufgabe mit 
- einmaligen Gebühren zur Deckung der Investi-

tionskosten (Anschlussgebühren, Löschge-
bühr)25 

- wiederkehrenden Gebühren zur Deckung der 
Einlagen in die Spezialfinanzierung und der 
Betriebskosten (Grund- und Verbrauchsgebüh-
ren)26 

- Mietgebühren für die Nebenzähler 
- Beiträgen des Bundes und des Kantons 
- Leistungen Dritter 
- übrigen Erträgen 
 
 

 
 
1.2 Anschlussgebühren 
1.2.1 Grundsatz 

Art. 33 
 
Zur Deckung der Investitionskosten für die Er-
stellung und Anpassung von öffentlichen Anla-
gen der Wasserversorgung ist von den An-
schlusspflichtigen für jeden Anschluss eine ein-
malige Anschluss- resp. Löschgebühr zu ent-
richten. 
 
 
 
 
 

                                                
23

 Art. 12 WVG; Art. 86 GV 
24

 Art. 10 WVG 
25

 Art. 11 Bst. a und b WVG 
26

 Art. 11 Bst. a WVG 
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1.2.2 Anschlussgebühr 

Art. 34 
 
1Für an die Wasserversorgung angeschlossene 
Bauten und Anlagen wird die Anschlussgebühr 
aufgrund der Belastungswerte (BW) nach 
Schweizerischem Verein des Gas- und Wasser-
faches erhoben. 
 
2Sie beträgt je BW CHF 50.-- bis CHF 100.--, je-
doch mindestens CHF 1‘000.--. 
 
 

 
 
1.2.3 Löschgebühr 

Art. 35 
 
1Eine einmalige Löschgebühr wird erhoben 
- für an die Wasserversorgung angeschlosse-

nen Bauten und Anlagen, sofern der Hydran-
tenlöschschutz gewährleistet ist; 

- für nicht an die Wasserversorgung ange-
schlossene Bauten und Anlagen, welche sich 
im Umkreis von 300 m eines Hydranten befin-
den. 

 
2Sie wird aufgrund des umbauten Raumes be-
messen. 
 
3Die Löschgebühr beträgt je m3 umbauten Raum  
- für die ersten 1'000 m3 uR: CHF 1.50 bis 2.50 
- für die weiteren 2'000 m3 uR: CHF 0.25 

bis 0.75 
- für jeden weiteren m3 uR: CHF 0.20 bis 0.30 
 
 

 
 
1.2.4 Veränderte Verhält-
nisse 

Art. 36 
 
1Werden die BW oder der umbaute Raum er-
höht, wird eine nachträgliche Anschluss- oder 
Löschgebühr erhoben. 
 
2Werden die BW oder der umbaute Raum ver-
mindert, berechtigt dies nicht zu einer entspre-
chenden Rückerstattung der Anschluss- oder 
Löschgebühr. 
 
3Wird mit dem Wiederaufbau eines Gebäudes 
nach einem Abbruch oder Brand innert fünf Jah-
ren begonnen, werden bezahlte Anschluss- und 
Löschgebühren angerechnet. 
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1.2.5 Meldepflicht / Nach-
weis 

Art. 37 
 
1Die Eigentümerinnen und Eigentümer ange-
schlossener oder anzuschliessender Liegen-
schaften haben die BW und den umbauten 
Raum bei Einreichung des Baugesuches resp. 
der Anschlussbewilligung anzugeben (Installati-
onsanzeige im Anhang). 
 
2Sie haben in jedem Fall eine Erhöhung der BW 
unaufgefordert zu melden. 
 
3Sie haben den Nachweis bezahlter Anschluss- 
und Löschgebühren zu erbringen, wenn sie An-
rechnung beanspruchen. 
 
 

 
 
1.3 Grundgebühr 

Art. 38 
 
Zur Deckung der Einlagen in die Spezialfinan-
zierung und der Zinskosten, sowie der Kosten 
eines Zählers pro Wasserbezüger wird eine jähr-
liche Grundgebühr erhoben. 
 
 

 
 
1.3.1 Bemessungsgrund-
lage 

Art. 39 
 
1Die Grundgebühr wird aufgrund der BW ge-
mäss Schweizerischem Verein des Gas- und 
Wasserfaches erhoben. 
 
2Sie beträgt je BW CHF 3.-- bis CHF 6.--. 
 
 

 
 
1.3.2 Verbrauchsgebühr 

Art. 40 
 
1Zur Deckung der restlichen Kosten der laufen-
den Rechnung wird eine Verbrauchsgebühr 
je m3 bezogenen Wassers erhoben.  
 
2Sie beträgt je m3 CHF 0.60 bis CHF 1.20. 
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1.4 Gross- und Spitzen-
wasserbeziehende 

Art. 41 
 
Mit Gross- und Spitzenwasserbeziehenden, bei 
denen die Anwendung des Wassertarifs zu ei-
nem offensichtlichen Missverhältnis zur Kosten-
deckung führt, kann ein Wasserlieferungsvertrag 
auf der Grundlage von kostendeckenden Leis-
tungs- und Arbeitspreisen abgeschlossen wer-
den. 
 
 

 
 
1.5 Weitere Gebühren 

Art. 42 
 
1Die Gemeinde erhebt Mietgebühren für die Ne-
benzähler entsprechend ihrer Grösse. 
 
2Sie erhebt Gebühren nach tatsächlichem Auf-
wand  
a) für ihre Aufwendungen im Bewilligungsver-

fahren, 
b) bei der Kontrolle, Abnahme und dem Eintrag 

in den Kataster von privaten Anlagen der 
Wasserversorgung. 

 
3Der Stundenansatz für Aufwendungen der Ge-
meindeverwaltung wird gemäss Gebührenreg-
lement und -verordnung erhoben. 
 
 

 
 
1.6 Herabsetzung 

Art. 43 
 
Die geschuldeten Gebühren können herabge-
setzt werden, wenn sie zu einer besonderen 
Härte für die Gebührenpflichtigen führen würden 
oder sich aus andern Gründen als unverhältnis-
mässig erweisen. 
 
 

 
 
1.7 Gebührenpflichtige 

Art. 44 
 
1Die Anschluss- und Löschgebühren sowie wie-
derkehrenden Gebühren schuldet, wer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit Eigentümerin oder Ei-
gentümer der angeschlossenen Baute oder An-
lage ist. 
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2Rechtsnachfolgerinnen oder Rechtsnachfolger 
schulden die zum Zeitpunkt des Liegenschafts-
erwerbs noch ausstehenden Anschlussgebüh-
ren. 
 
3Gebührenpflichtig für Leistungen nach Art. 42 
Abs. 2 WVR ist, wer die Leistung verursacht  
oder veranlasst. 
 
 

 
 
1.8 Gebührenbezug 
a) Fälligkeit 

Art. 45 
 
1Anschlussgebühren werden im Zeitpunkt des 
Anschlusses an die öffentliche Wasserversor-
gung, der Erhöhung der Belastungswerte fällig; 
die Löschgebühren zum Zeitpunkt der Fertigstel-
lung des umbauten Raumes. 
 
2Die übrigen Gebühren werden mit der jährli-
chen Rechnungsstellung fällig. 
 
3Es können Akontozahlungen einverlangt wer-
den. 
 
 

 
 
b) Rechnungsstellung, 
Gebührenverfügung 

Art. 46 
 
Werden die jährlichen Rechnungen nicht innert 
30 Tagen beglichen, erlässt die Gemeinde eine 
Gebührenverfügung. 
 
 

 
 
c) Mehrwertsteuer 

Art. 47 
 
Unterliegt die Wasserversorgung der Mehrwert-
steuer, wird diese separat ausgewiesen und zu-
sätzlich in Rechnung gestellt. 
 
 

 
 
d) Verzugszins / Inkasso-
gebühren 

Art. 48 
 
Mit Rechtskraft der Beitragsverfügung werden 
ein Verzugszins in der Höhe des vom Regie-
rungsrat des Kantons Bern für das Steuerwesen 
festgelegten Verzugszinssatzes und Inkassoge-
bühren erhoben. 
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e) Verjährung 

Art. 49 
 
Die Anschlussgebühren verjähren nach 10, die 
wiederkehrenden Gebühren nach 5 Jahren. 
 
 

 
 
2. Private Anlagen der 
Wasserversorgung 

Art. 50 
 
Private Anlagen der Wasserversorgung werden 
von deren Eigentümerinnen oder Eigentümern 
finanziert. 
 
 

 VII. Vollzug, Aufsicht und Zuständigkeit 
 

 
 
Die Bauverwaltung 

Art. 51 
 
1Die Bauverwaltung nimmt alle Befugnisse im 
technischen Bereich der Wasserversorgung 
wahr, die nicht einem anderen Organ zugeord-
net werden. 
 
2Insbesondere 
- beurteilt sie Gesuche um Anschluss an die öf-

fentliche Wasserversorgung27 und zum Bezug 
von Wasser28;  

- bestimmt sie den Standort des Wasseran-
schlusses29 und des Wasserzählers30;  

- beurteilt sie, ob ein Bezug aus der Wasserver-
sorgung der Gemeinde zweckmässig und zu-
mutbar ist31; 

- übt sie die Aufsicht im Bereich der Wasserver-
sorgung aus32, 

- erlässt sie Gebührenrechnungen, gegebenen-
falls Gebührenverfügungen33. 

 
 

 
 
Die Umweltkommission 

Art. 52 
 
Die Umweltkommission ist zuständig für die Pla-
nung, die Organisation von Bau, Betrieb und Un-
terhalt der kommunalen Wasserversorgung. 
 

                                                
27

 Art. 14 Abs. 3 WVR 
28

 Art. 25 WVR 
29

 Art. 21 Abs. 2 WVR 
30

 Art. 23 WVR 
31

 Art. 24 Abs. 2 WVR 
32

 Art. 16 und 28 ff WVR 
33

 Art. 47 WVR 
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Der Gemeinderat 

Art. 53 
 
1Der Gemeinderat regelt in einer Verordnung die 
Höhe der Gebühren nach diesem Reglement34. 
 
2Er schliesst Verträge über den Wasserbezug 
von Gross- und Spitzenwasserbeziehenden 
ab35. 
 
 

 
 
Strafbestimmungen und 
Rechtspflege 

Art. 54 
 
1Widerhandlungen gegen dieses Reglement  
oder gegen gestützt auf dieses Reglement er-
gangene Verfügungen werden mit Busse bis 
CHF 5'000.-- bestraft. 
 
2Der Gemeinderat erlässt die Bussenverfügung 
nach den Vorschriften der Gemeindegesetzge-
bung36. 
 
3Die eidgenössischen und kantonalen Strafbe-
stimmungen bleiben vorbehalten37. 
 
 

 
 
Rechtspflege 

Art. 55 
 
1Gegen Verfügungen der Gemeindeorgane kann 
innert 30 Tagen nach Eröffnung schriftlich und 
begründet Verwaltungsbeschwerde beim Regie-
rungsstatthalter erhoben werden. 
 
2Im Übrigen gelten die Vorschriften des Verwal-
tungsrechtspflegegesetzes (VRPG). 
 
 

 VIII. Schluss- und Übergangsbestimmun-
gen 

 
 
 
Inkrafttreten 

Art. 56 
 
1Der Gemeinderat setzt dieses Reglement mit 
seinem Anhang per 01. Januar 2011 in Kraft. 
 
 

                                                
34

 Art. 32 ff WVR 
35

 Art. 42 WVR 
36

 Art. 58 ff Gemeindegesetz 
37

 Art. 70 ff GschG und Art. 29 KGschG 
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2Mit dem Inkrafttreten wird das Wasserversor-
gungsreglement vom 23. Oktober 1989 mit all 
seinen nachfolgenden Änderungen aufgehoben. 

 
 
Langnau i.E., 13. Dezember 2010 

 
 
Im Namen des Grossen Gemeinderates 

Der Präsident Der Sekretär 
 
 
Niklaus Müller Samuel Buri 
 
 
 
Bescheinigung 
 
Der Beschluss des Grossen Gemeinderates ist am 16. Dezember 2010 unter 
Hinweis auf das fakultative Referendum und die Beschwerdemöglichkeit im 
Anzeiger Oberes Emmental publiziert worden. Das Reglement lag vom 
16. Dezember 2010 bis 17. Januar 2011 bei der Präsidialabteilung öffentlich 
auf. 
 
Innert der 30-tägigen Frist ist weder das Referendum ergriffen noch sind Be-
schwerden eingereicht worden.  
 
Langnau i.E., 20. Januar 2011 
 
Der Gemeindeschreiber 
 
 
Samuel Buri 
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ANHANG I 
 

Installationsanzeige 
(für die Anschluss- und Grundgebühren der Wasserversorgung) 
 

Apparate/Armaturen  Stockwerk Anzahl BW pro BW BW 

Normalinstallationen 
 

     K W Anschluss K W Total 

Handwaschbecken         1    

Spülkasten         1    

Bidet         1    

Vieh-Selbsttränke         ---    

Spülbecken         2    

Ausgussbecken         2    

Geschirrspülmaschine         2    

Duschbatterie         3    

Waschautomat bis 6 kg         4    

Wandausguss         4    

Durchlauferwärmer         4    

Badebatterie         4    

Gartenventil         0.5    

Garageventil         5    

Anschluss ½"          5    

Anschluss ¾"
 

        8    

Spezialinstallationen  Beschrieb: l/min  U BW 

Kühl- und Klimaanlage       

Bassin       

Laufender Brunnen       

       

    Total Belastungswerte  (A + B + N)  

   ./. davon bestehend (A + B)  

    Neuinstallation  (N)  

 
BW = Belastungswerte nach W3 SVGW 
A = Auswechslung  B = Bestehend N = Neuinstallation 
K = Kalt W = Warm T = Total U = Umrechnung 
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Abkürzungen 
 
GschG  Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der 

Gewässer (SR 814.20) 
 

GschV  Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998  
(SR 14.201) 
 

KGV  Kantonale Gewässerschutzverordnung vom 11. Novem-
ber 1996 (BSG 821.0) 
 

WVG  Wasserversorgungsgesetz vom 1. November 1996 
(BSG 752.32) 
 

WVV  Wasserversorgungsverordnung vom 12. Oktober 2001 
(BSG 752.321.1) 
 

BauG  Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BSG 721.0) 
 

VRPG  Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 23. Mai 1989 
(BSG 155.21) 
 

ZGB  Zivilgesetzbuch (SR 210) 
 

EG ZGB  Gesetz betreffend die Einführung des schweizerischen Zi-
vilgesetzbuches vom 28. Mai 1911 (BSG 211.1) 
 

GG  Gemeindegesetz vom 16. März 1998 (BSG 170.11) 
 

GV  Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 
(BSG 170.111) 
 

GEP  Genereller Entwässerungsplan 
   
AWA  Kantonales Amt für Wasser und Abfall  
   
FFG  Feuerschutz- und Feuerwehrgesetz (BSG 871.11) 
 
 


